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346. Bundesgesetz: Änderung des Bundesgesetzes über öffentliche Schutzimpfungen gegen über-
tragbare Kinderlähmung

3 4 7 . Bundesgesetz: Änderung des Bundesgesetzes über Schutzimpfungen gegen Tuberkulose
3 4 8 . Bundesgesetz: Apothekengesetznovelle 1970
349 Bundesgesetz: Abänderung des Bundesgesetzes betreffend die Regelung des Kranken-

pflegefachdienstes, der medizinisch-technischen Dienste und der Sanitäts-
hilfsdienste

350. Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung und Ergänzung des Kriegsopferversorgungsgesetzes
1957

3 5 1 . Bundesgesetz: Änderung des Bundesgesetzes, betreffend Abänderung und Ergänzung des
Kleinrentnergesetzes

3 5 2 . Bundesgesetz: 21. Opferfürsorgegesetz-Novelle

3 4 6 . Bundesgesetz vom 30. Oktober 1970,
mit dem das Bundesgesetz über öffentliche
Schutzimpfungen gegen übertragbare Kinder-

lähmung geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Das Bundesgesetz vom 28. November 1960,

BGBl. Nr. 244, über öffentliche Schutzimpfungen
gegen übertragbare Kinderlähmung, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 150/1964,
wird wie folgt geändert:

1. § 2 hat zu lauten:
„ § 2. Die öffentliche Schutzimpfung darf nur

auf Grund einer freiwilligen Meldung der Impf-
linge vorgenommen werden. Die Meldung und
eine allenfalls erforderliche Zustimmung umfas-
sen das Einverständnis zur Vornahme der
Grundimmunisierung und der allenfalls notwen-
digen Auffrischungsimpfungen."

2. Nach dem § 2 ist nachstehender § 2 a einzu-
fügen:

„§ 2 a. (1) Ist der Impfling minderjährig, so
wird die Meldung vom Sorgeberechtigten abge-
geben. Hat der Impfling mehrere Sorgeberech-
tigte, so genügt die Meldung durch einen von
ihnen, ohne daß es der vorherigen Verständi-
gung oder Anhörung anderer Sorgeberech-
tigter bedarf. Ist der Minderjährige über
18 Jahre alt und mangelt es ihm, für den
Impfarzt offensichtlich, nicht an der nötigen

geistigen und sittlichen Reife, um die Bedeutung
der Impfung zu erkennen, so bedarf es überdies
seiner eigenen Zustimmung.

(2) Ist der Impfling aus einem anderen Grund
als dem der Minderjährigkeit nicht eigenberech-
tigt, so wird die Meldung vom gesetzlichen Ver-
treter abgegeben. Mangelt es dem Impfling, für
den Impfarzt offensichtlich, nicht an der nötigen
geistigen und sittlichen Reife, um die Bedeutung
der Impfung zu erkennen, so bedarf es überdies
seiner eigenen Zustimmung.

(3) Ist der Impfling, für den Impfarzt offen-
sichtlich, geisteskrank, ohne daß er entmündigt
ist und ohne daß er einen vorläufigen Beistand
hat, so ist die Impfung zu unterlassen."

Artikel II
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

der Bundesminister für soziale Verwaltung be-
traut.

Jona«
Kreisky Häuser

3 4 7 . Bundesgesetz vom 30. Oktober 1970,
mit dem das Bundesgesetz über Schutz-
impfungen gegen Tuberkulose geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Das Bundesgesetz vom 22. Jänner 1969, BGBl.

Nr. 66, über Schutzimpfungen gegen Tuberkulose
wird wie folgt geändert:
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1. § 2 hat zu lauten:

„§ 2. Die Schutzimpfung darf nur auf Grund
einer freiwilligen Meldung der Impflinge vorge-
nommen werden. Die Meldung und eine allenfalls
erforderliche Zustimmung umfassen das Einver-
ständnis zur Vornahme der Schutzimpfung sowie
einer allfälligen Prüfung auf die Tuberkulin-
allergie und einer Nachuntersuchung auf den
Erfolg der Schutzimpfung."

2. Nach dem § 2 ist nachstehender § 2 a einzu-
fügen:

„§ 2 a. (1) Ist der Impfling minderjährig, so
wird die Meldung vom Sorgeberechtigten abge-
geben. Hat der Impfling mehrere Sorgeberech-
tigte, so genügt die Meldung durch einen von
ihnen, ohne daß es der vorherigen Verstän-
digung oder Anhörung anderer Sorgeberech-
tigter bedarf. Ist der Minderjährige über
18 Jahre alt und mangelt es ihm, für den
Impfarzt offensichtlich, nicht an der nötigen
geistigen und sittlichen Reife, um die Bedeutung
der Impfung zu erkennen, so bedarf es überdies
seiner eigenen Zustimmung.

(2) Ist der Impfling aus einem anderen Grund
als dem der Minderjährigkeit nicht eigenberech-
tigt, so wird die Meldung vom gesetzlichen Ver-
treter abgegeben. Mangelt es dem Impfling, für
den Impfarzt offensichtlich, nicht an der nötigen
geistigen und sittlichen Reife, um die Bedeutung
der Impfung zu erkennen, so bedarf es überdies
seiner eigenen Zustimmung.

(3) Ist der Impfling, für den Impfarzt offen-
sichtlich, geisteskrank, ohne daß er entmündigt
ist und ohne daß er einen vorläufigen Beistand
hat, so ist die Impfung zu unterlassen."

Artikel II

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für soziale Verwaltung be-
traut.

Jonas
Kreisky Häuser

3 4 8 . Bundesgesetz vom 30. Oktober 1970,
mit dem das Apothekengesetz ergänzt wird

(Apothekengesetznovelle 1970)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Gesetz vom 18. Dezember 1906, be-
treffend die Regelung des Apothekenwesens,
RGBl. Nr. 5/1907, in der Fassung des Verwal-
tungsentlastungsgesetzes, BGBl. Nr. 277/1925
und der Bundesgesetze BGBl. Nr. 68/1955,
BGBl. Nr. 2/1957, BGBl. Nr. 86/1960 und BGBl.
Nr. 56/1965, wird ergänzt wie folgt:

Im Fünften Abschnitt ist nach § 60 nach-
stehende Bestimmung einzufügen:

„ E i g e n e r W i r k u n g s b e r e i c h d e r
G e m e i n d e

§ 60 a. Die im § 11 Abs. 3, § 49 Abs. 2 und 3
und § 53 Abs. 2 geregelten Aufgaben der Ge-
meinde sind solche des eigenen Wirkungsbe-
reiches."

Artikel II

1. Dieses Bundesgesetz tritt rückwirkend mit
31. Dezember 1969 in Kraft.

2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung
betraut.

Jonas
Kreisky Häuser

3 4 9 . Bundesgesetz vom 30. Oktober 1970,
mit dem das Bundesgesetz betreffend die
Regelung des Krankenpflegefachdienstes, der
medizinisch-technischen Dienste und der

Sanitätshilfsdienste abgeändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bundesgesetz BGBl. Nr. 102/1961, betref-
fend die Regelung des Krankenpflegefachdienstes,
der medizinisch-technischen Dienste und der Sani-
tätshilfsdienste, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 257/1967 und BGBl. Nr. 95/1969,
wird neuerlich wie folgt geändert:

Artikel I

1. Dem § 25 wird folgende lit. g angefügt:

„g) den orthoptischen Dienst."

2. Dem § 26 wird folgender Abs. 7 angefügt:

„(7) Der orthoptische Dienst (§ 25 lit. g) um-
faßt die Ausführung von Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden der Orthoptik und Pleop-
tik nach ärztlicher Anordnung."

3. Nach § 35 wird folgende Überschrift sowie
ein § 35 a eingefügt:

„ O r t h o p t i s c h e r D i e n s t

§ 35 a. Die Ausbildung für den orthoptischen
Dienst dauert zwei Jahre und sechs Monate. Sie
umfaßt insbesondere die nachstehend angeführ-
ten Unterrichtsgegenstände:

a) Unterweisung in der praktischen Kranken-
pflege in der Dauer von zwei Monaten,

b) Anatomie, Physiologie und Pathologie un-
ter besonderer Berücksichtigung des Auges
und seiner Umgebung,

c) Physik, insbesondere Optik und Brillen-
lehre,
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d) Hygiene,
e) Orthoptik und Pleoptik,
f) Kinderheilkunde einschließlich Pädagogik

und Psychologie des Kindes,
g) Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und So-

zialversicherungsrechtes,
h) Grundzüge der Betriebsführung im Kran-

kenhaus."

4. Im § 43 erhält lit. g folgende Fassung:

„g) „Diplomierte Orthoptistin" — „Diplomier-
ter Orthoptist" (S 26 Abs. 7);"

5. Die bisherige lit. g des § 43 wird als lit. h
bezeichnet.

6. Im § 52 a Abs. 3 1. Satz ist das Wort
„jeweils" ersatzlos zu streichen.

7. § 52 b erhält folgende Fassung:

„§ 52 b. (1) Im Falle eines Mangels an Perso-
nen, die eine einschlägige Berufsausbildung auf
dem Gebiete der medizinisch-technischen Dienste
und der Sanitätshilfsdienste nach diesem Bundes-
gesetz besitzen, ist der Bundesminister für so-
ziale Verwaltung berechtigt, Personen, die ein
außerhalb Österreichs erworbenes Diplom oder
Zeugnis besitzen, das nicht den Erfordernissen
im Sinne der § § 4 2 Abs. 1 oder 49 Abs. 1 drit-
ter Satz entspricht, eine Bewilligung zur berufs-
mäßigen Ausübung von in den §§ 37 oder 44
umschriebenen Tätigkeiten zu erteilen.

(2) Hinsichtlich der Erteilung der Bewilligung
sowie ihres Geltungsumfanges finden die Bestim-
mungen des § 52 a Abs. 2 und 3 mit der Maß-
gabe sinngemäß Anwendung, daß die Gültigkeit
dieser Bewilligungen jedenfalls mit 31. Dezember
1973 erlischt."

Artikel II

(1) Eine vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
im Inlande zurückgelegte Ausbildung für eine
Tätigkeit der in Art. I Z. 2 dieses Bundesgesetzes
angeführten Art sowie eine hierüber abgelegte
Prüfung sind als Ausbildung bzw. Diplomprü-
fung im Sinne dieses Bundesgesetzes anzuerken-
nen, sofern die Ausbildung in einem einschlägigen
Lehrkurs zurückgelegt wurde, der mit Bewilli-
gung der Sanitätsbehörden abgehalten worden ist.
Um die nachträgliche Erteilung dieser Bewilligung
kann innerhalb von sechs Monaten nach dem In-
krafttreten dieses Bundesgesetzes beim Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung angesucht
werden. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn
eine ausreichende Ausbildung für die im Art. I
Z. 2 dieses Bundesgesetzes angeführte Tätigkeit
im Lehrkurs gewährleistet war.

(2) Personen, die eine Tätigkeit der im Art. I
Z. 2 dieses Bundesgesetzes angeführten Art seit
1. Jänner 1965 im Zusammenhang mit der Ab-
teilung eines Krankenhauses ausüben, deren Lei-
ter Facharzt für Augenheilkunde ist, sind zur
berufsmäßigen Ausübung dieser Tätigkeit weiter-
hin berechtigt, auch wenn sie keine lehrkurs-
mäßige Ausbildung nach Art. II Z. 1 dieses
Bundesgesetzes zurückgelegt haben.

Artikel III

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1971
in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung be-
traut.

Jonas
Kreisky Häuser

3 5 0 . Bundesgesetz vom 11. November
1970, mit dem das Kriegsopferversorgungs-
gesetz 1957 neuerlich abgeändert und ergänzt

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl.
Nr. 152, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 172/1957, 261/1957, 289/1959, 319/1961,218/
1962, 256/1963, 282/1963, 202/1964, 305/1964,
83/1965, 7/1967, 258/1967, 21/1969 und 204/1969
wird wie folgt abgeändert und ergänzt:

Artikel I

1. § 35 Abs. 3 und 5 haben zu lauten:

„(3) Die Zusatzrente beträgt monatlich 459 S.
Sie ist — abgesehen von der im Abs. 7 ent-
haltenen Regelung — auf Antrag und nur inso-
weit zu zahlen, als das monatliche Einkommen
(§ 13) der Witwe ohne Berücksichtigung der
Grundrente den Betrag von 1528 S nicht erreicht;
dieser Betrag erhöht sich für jedes waisenrenten-
berechtigte Kind um den Betrag der Kinder-
zulage (§ 16)."

„(5) An die Stelle der in den Abs. 2 und 4
angeführten Beträge treten mit Wirkung vom
1. Jänner 1970 und in der Folge vom 1. Jänner
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf
§ 63 vervielfachten Beträge."

2. § 63 Abs. 5 hat zu lauten:

„(5) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3
finden auf die in den §§ 11, 35 Abs. 2 und 4
und im § 73 angeführten Beträge mit der Ein-
schränkung Anwendung, daß diese Beträge der
mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1970 vorzu-
nehmenden Anpassung zugrunde zu legen sind."
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Artikel II

1. § 11a Abs. 5 hat zu lauten:

„(5) Empfänger einer Pflegezulage oder einer
Blindenzulage ist die Schwerstbeschädigtenzulage,
falls sich nicht aus Abs. 1 bis 4 ein höherer Be-
trag ergibt, in folgender Höhe zu leisten:

Bei einem Anspruch auf Pflegezulage gemäß
§ 18 Abs. 3 Z. 8 bis 12 im Betrag nach
Abs. 4 lit. a;
bei einem Anspruch auf Pflegezulage gemäß
§ 18 Abs. 3 Z. 6 oder 7 im Betrag nach
Abs. 4 lit. b;
bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage
der Stufe III im Betrag nach Abs. 4 lit. c;
bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage
der Stufe IV im Betrag nach Abs. 4 lit. d;
bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage
der Stufe V im Betrag nach Abs. 4 lit. e."

1 a. Im § 13 Abs. 4 und 5 ist der Betrag von
5000 S durch den Betrag von 10.000 S zu er-
setzen.

2. § 35 Abs. 2 bis 4 haben zu lauten:

„(2) Die Grundrente beträgt monatlich,
a) insolange die Witwe erwerbsunfähig ist

oder wenn sie das 55. Lebensjahr vollendet
oder für wenigstens zwei waisenrentenbe-
rechtigte Kinder zu sorgen hat, sowie für
Witwen nach Empfängern einer Pflegezu-
lage oder Blindenzulage (§§ 18, 19) 373 S;

b) insolange die Witwe für ein waisenrenten-
berechtigtes Kind zu sorgen hat, 285 S;

c) wenn die Witwe das 45. Lebensjahr voll-
endet hat, 217 S;

d) für alle anderen Witwen 124 S.

Die wegen der Sorge für waisenrentenberechtigte
Kinder nach lit. a oder b erhöhte Grundrente
gebührt auch dann, wenn eine Waisenrente wegen
Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 39), wegen
Erlangung der Selbsterhaltungsfähigkeit oder
wegen Verehelichung der Waise (§ 41 Abs. 1 und
2) oder wegen Ablebens der Waise weggefallen
ist oder wegfällt.

(3) Die Zusatzrente ist — abgesehen von der
im Abs. 6 enthaltenen Regelung — auf Antrag
und in dem Ausmaß zu zahlen, als das monatliche
Einkommen (§ 13) der Witwe ohne Berücksichti-
gung der Grundrente den jeweiligen Betrag des
Richtsatzes für Pensionsberechtigte auf Witwen-
pension gemäß § 292 Abs. 3 erster Satz lit. b
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes nicht
erreicht; diese Grenze erhöht sich für jedes
waisenrentenberechtigte Kind um den jeweiligen
im § 292 Abs. 3 zweiter Satz des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes für ein Kind vorge-
sehenen Betrag.

(4) An die Stelle der im Abs. 2 angeführten
Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner
1972 und in der Folge vom 1. Jänner eines
jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 63
vervielfachten Beträge."

3. Im § 35 erhalten die bisherigen Abs. 6 und 7
die Bezeichnung 5 und 6; der bisherige Abs. 5
hat zu entfallen.

4. § 36 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Den im § 35 Abs. 2 lit. a, b und c
bezeichneten Witwen nach Schwerbeschädigten,
die im Zeitpunkt des Todes keinen Anspruch
auf die Beschädigtenrente für Erwerbsunfähige
oder auf eine Pflegezulage oder Blindenzulage
hatten, ist, wenn der Tod nicht die Folge einer
Dienstbeschädigung war, eine Witwenbeihilfe zu
bewilligen. Die Witwenbeihilfe ist in dem Aus-
maß zu zahlen, als das monatliche Einkommen
(§ 13) der Witwe die im § 35 Abs. 3 aufge-
stellte Einkommensgrenze zuzüglich eines Be-
trages von zwei Dritteln der in Betracht kom-
menden Grundrente nicht erreicht."

5. § 36 Abs. 3. und 4 haben zu entfallen.

6. Im § 38 Abs. 1 ist der Klammerausdruck
„(§ 35 Abs. 3 bis 5)" durch den Klammeraus-
druck „(§ 35 Abs. 3)" zu ersetzen.

7. § 42 hat zu lauten:

„§ 42. (1) Die Waisenrente beträgt monatlich
für einfach verwaiste Waisen 251 S und für
Doppelwaisen 500 S.

(2) Beim Zusammentreffen mehrerer Ansprüche
auf Waisenversorgung nach diesem Bundesgesetz
gebührt nur eine Waisenrente (Waisenbeihilfe).

(3) Die wegen Selbsterhaltungsunfähigkeit über
das vollendete 18. Lebensjahr der Waise gemäß
§ 41 Abs. 1 geleistete Waisenrente und die
Doppelwaisenrente sind entsprechend den fol-
genden Bestimmungen zu erhöhen:

a) Bei einfach verwaisten Waisen um einen
Betrag in der Höhe von 40 v. H. des
gemäß § 292 Abs. 3 erster Satz lit. b des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes je-
weils geltenden Richtsatzes;

b) bei Doppelwaisen um einen Betrag in der
Höhe von 60 v. H. des unter lit. a be-
zeichneten Richtsatzes;

c) zu den sich gemäß lit. a und b ergebenden
Beträgen tritt ein Betrag in halber Höhe
der nach Abs. 1 und 4 jeweils gebührenden
Waisenrente.

Auf den so errechneten Betrag ist das monatliche
Einkommen (§ 13) der Waise anzurechnen.

(4) An die Stelle der im Abs. 1 angeführten
Betrage treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1972
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und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 63 ver-
vielfachten Beträge."

8. § 43 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Die Waisenbeihilfe beträgt zwei Drittel
der Waisenrente (§ 42 Abs. 1 und 4); sie ist
unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmun-
gen des § 42 Abs. 3 zu erhöhen."

9. § 43 Abs. 4 hat zu entfallen.

9 a. § 46 Abs. 1, 3 und 4 haben zu lauten:
„(1) Die Elternteilrente beträgt monatlich

257 S, die Elternpaarrente monatlich 515 S.
Diese Beträge sind um ein Fünftel zu erhöhen,
wenn die Eltern (§ 44) zwei oder mehr Kinder
oder das einzige Kind durch eine Dienstbeschä-
digung verloren haben. Eltern nach Schwerbe-
schädigten, die bis zum Tod Anspruch auf die
Beschädigtenrente für Erwerbsunfähige hatten,
ist der Anspruch auf Erhöhung der Elternrente
auch dann gewahrt, wenn der Tod nicht die
Folge einer Dienstbeschädigung war."

„(3) Die Elternrente nach Abs. 1 ist insoweit
zu erhöhen, als das monatliche Einkommen
(§ 13) abzüglich eines Freibetrages von 277 S bei
Elternteilen den Betrag von 431 S und bei
Elternpaaren den Betrag von 712 S nicht er-
reicht.

(4) An die Stelle der in den Abs. 1 und 3
angeführten Beträge treten mit Wirkung vom
1. Jänner 1972 und in der Folge vom 1. Jänner
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf
§ 63 vervielfachten Beträge."

10. Im § 51 Abs. 2 ist der Klammerausdruck,
„(5 36 Abs. 2 bis 4, § 43 Abs, 2 bis 4)" durch
den Klammerausdruck „(§ 36 Abs. 2, § 43 Abs. 2
und 3)" und der Klammerausdruck „(§ 35 Abs. 3
bis 5)" durch den Klammerausdruck „(§ 35
Abs. 3)" zu ersetzen.

11. Im § 52 Abs. 1 ist der Klammerausdruck
„(§ 36 Abs. 2 bis 4, § 43 Abs. 2 bis 4)" durch
den Klammerausdruck „(§ 36 Abs. 2, § 43 Abs. 2
und 3)" zu ersetzen.

12. Im § 56 Abs. 4 ist der Klammerausdruck
„(§ 36 Abs. 2 bis 4)" durch den Klammerausdruck
„(§ 36 Abs. 2)" und der Klammerausdruck „(§ 43
Abs. 2 bis 4)" durch den Klammerausdruck „(§ 43
Abs. 2 und 3)" zu ersetzen.

13. Im § 63 Abs. 2 hat die Zitierung der
§§ 36, 42 und 46 zu entfallen.

14. § 63 Abs. 5 hat zu lauten:

„(5) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3
finden auf die in den §§ 11, 35, 42, 46 und 73
angeführten Beträge mit der Einschränkung An-
wendung, daß die in den §§11 und 73 ange-

führten Beträge der mit Wirksamkeit vom
1. Jänner 1970 und die in den §§ 35, 42 und 46
angeführten Beträge der mit Wirksamkeit vom
1. Jänner 1972 vorzunehmenden Anpassung zu-
grunde zu legen sind."

Artikel III

Die Neubemessung einer vom Einkommen ab-
hängigen Versorgungsleistung, die durch die am
1. Juli 1971 vorgesehene Erhöhung der Witwen-
und Waisenpensionen in der Sozialversicherung
und im Pensionsrecht der öffentlich Bediensteten
erforderlich ist, wird mit diesem Zeitpunkt wirk-
sam.

Artikel IV

(1) Artikel I tritt am 1. Jänner 1971 in Kraft
und mit Ablauf des 30. Juni 1971 außer Kraft.

(2) Artikel II und III treten am 1. Juli 1971
in Kraft.

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung
betraut.

Jonas
Kreisky Häuser

3 5 1 . Bundesgesetz vom 11. November 1970,
mit dem das Bundesgesetz, betreffend
Abänderung und Ergänzung des Kleinrent-

nergesetzes, geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Bundesgesetz vom 12. Mai 1955, BGBl.
Nr. 90, betreffend Abänderung und Ergänzung
des Kleinrentnergesetzes, zuletzt geändert durch
Bundesgesetz BGBl. Nr. 239/1969, wird wie folgt
geändert:

§ 1 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Das Ausmaß der zu gewährenden Klein-
renten wird festgesetzt wie folgt:
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Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1971
in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung
betraut.

Jonas
Kreisky Häuser

3 5 2 . Bundesgesetz vom 11. November
1970, mit dem das Opferfürsorgegesetz
neuerlich abgeändert und ergänzt wird

(21. Opferfürsorgegesetz-Novelle)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947,
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 29/
1948, 218/1948, 58/1949, 198/1949, 214/1950,
160/1951, 8/1952, 180/1952, 109/1953, 173/1954,
186/1955, 77/1957, 289/1959, 101/1961, 18/1962,
91/1962, 175/1962, 218/1962, 255/1963, 323/1963,
307/1964, 83/1965, 8/1967, 259/1967 und 205/
1969, wird wie folgt abgeändert und ergänzt:

1. Im § 1 Abs. 2 ist in lit. f nach dem Worte
„hat" an Stelle des Punktes ein Beistrich zu
setzen. Folgende Bestimmungen sind als lit. g und
h neu anzufügen:

„g) ein Leben im Verborgenen auf dem Ge-
biet der Republik Österreich, sofern dieses
mindestens sechs Monate gedauert hat,

h) das Tragen des Judensternes durch min-
destens sechs Monate."

2. Im § 6 hat Punkt 3 zu lauten:

„3. Bei Besetzung freier Dienstposten im
öffentlichen Dienst bei Erfüllung der erforder-
lichen Voraussetzungen der Vorrang vor allen
anderen Bewerbern; die Vorschriften des § 1
Abs. 6 des Invalideneinstellungsgesetzes 1969,
BGBl. Nr. 22/1970, werden hievon nicht be-
rührt."

3. Im § 6 Punkt 4 hat der dritte Satz zu
lauten:

„Bezüglich des Kündigungsschutzes und der
Beschäftigungspflicht gelten die Bestimmungen
der §§ 8, 9, 15, 16, 17, 21 und 22 des Invaliden-
einstellungsgesetzes 1969."

4. Im § 6 hat Punkt 5 zu lauten:

„5. Die Dienststellen des öffentlichen Dienstes
sind verpflichtet, auf 50 Dienstnehmer, alle
übrigen Dienstgeber auf 100 Dienstnehmer min-
destens je einen Inhaber einer Amtsbescheinigung

oder eines Opferausweises nach § 4 dieses
Bundesgesetzes zu beschäftigen. Die wegen Nicht-
erfüllung der Beschäftigungspflicht nach diesem
Bundesgesetz in Anwendung des § 9 des Inva-
lideneinstellungsgesetzes 1969 eingehobenen Aus-
gleichstaxen fließen dem gemäß § 10 des Inva-
lideneinstellungsgesetzes 1969 gebildeten Fonds
zu. Die Erträgnisse dieser Ausgleichstaxen, sind
nach Anhören der Opferfürsorgekommission.
(S 17) zum Zwecke der Fürsorge für die Inhaber
einer Amtsbescheinigung oder eines Opferaus-
weises, deren Witwen, Waisen und Kinder sowie
für Personen zu verwenden, die bis zur Voll-
endung des 24. Lebensjahres Inhaber einer Amts-
bescheinigung oder eines Opferausweises als
Hinterbliebene (§ 1 Abs. 3 lit. b und d) waren."

5. Im § 9 hat Abs. 1 zu lauten:
„(1) Den Inhabern von Amtsbescheinigungen

und Opferausweisen ist bei der Ermittlung der
Einkommensteuer (Lohnsteuer) über Antrag der
Abzug eines besonderen Betrages vom Einkom-
men (Arbeitslohn) zu gewähren. Die Höhe dieses
Betrages wird im Einkommensteuergesetz be-
stimmt."

6. Im § 11 hat Abs. 12 zu lauten:

„(12) Empfänger einer Unterhaltsrente, die
keinen Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage (§§ 13,
19 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957)
haben, und Empfänger einer Beihilfe (Abs. 7)
erhalten, wenn sie derart hilflos sind, daß sie
ständig der Wartung und Hilfe bedürfen, eine
Zulage von monatlich 500 S. Auf diese Zulage
sind Leistungen der gleichen Art, auf die Emp-
fänger einer Unterhaltsrente oder Beihilfe auf
Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen An-
spruch haben, anzurechnen:

An die Stelle dieses Betrages tritt mit Wirkung
vom 1. Jänner eines jeden Jahres der unter
Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 11 a
vervielfachte Betrag."

7. Im § 11 hat Abs. 13 zu lauten:

„(13) Alle Empfänger von Renten und Bei-
hilfen haben Anspruch auf je eine alljährlich am
1. Mai und am 1. November fällig werdende
Sonderzahlung in Höhe der für diese Monate
jeweils gebührenden Rentenfürsorgeleistungen
einschließlich allfällig gebührender Erziehungs-
beiträge."

8. Im § 11 hat Abs. 15 zu entfallen.

9. Im § 11 b hat Abs. 1 zu lauten:

„(1) Die Ansprüche auf Geldleistungen nach
diesem Bundesgesetz können, soweit im folgen-
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den nichts anderes bestimmt wird, rechtswirk-
sam nur zur Deckung von gesetzlichen Unter-
haltsansprüchen gegen den Versorgungsberechtig-
ten verpfändet oder gepfändet werden, und zwar
mit der Beschränkung, daß der nach § 5 des
Lohnpfändungsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 51, nicht
der Pfändung unterliegende Betrag, mindestens
jedoch die Hälfte der Bezüge freibleiben muß.
Die Hilflosenzulage (§ 11 Abs. 12), das Sterbe-
geld (§ 12a) und die gemäß § 2 Abs. 2 in sinn-
gemäßer Anwendung der Bestimmungen des
Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 zu leistende
Pflege- oder Blindenzulage (§§ 18, 19 KOVG.
1957), Führhundzulage (§ 20 KOVG. 1957) sowie
das Wäschepauschale (Abschnitt VII der Anlage
zu §§ 32, 33 KOVG. 1957) können weder ver-
pfändet noch gepfändet werden."

10. Im § 11 c hat Abs. 4 zu lauten:

„(4) Den Vorsitzenden der Rentenkommission
bestimmt der Landeshauptmann aus den auf
seinen Vorschlag bestellten Mitgliedern. Die
Geschäftsordnung der Rentenkommission erläßt
der Bundesminister für soziale Verwaltung."

11. Im § 13 a Abs. 6 zweiter Satz und im
Abs. 7 ist die Zahl „860" durch „1290" zu
ersetzen.

12. Im § 14 hat Abs. 5 zu lauten:

„(5) Von der Entschädigung gemäß Abs. 4
sind Personen ausgeschlossen, die für die Frei-
heitsbeschränkung Anspruch auf Entschädigung
gegenüber einem anderen Staat haben."

13. Im § 14 hat Abs. 6 zu lauten:

„(6) Ist für eine der in Abs. 2 angeführten
Freiheitsbeschränkungen bereits eine Leistung

gemäß § 13 a oder § 13 c gewährt worden, wird
diese Leistung auf die gemäß Abs. 4 zustehende
Entschädigung angerechnet."

Artikel II

(1) Bescheide, mit denen bis zum Inkraft-
treten dieses Bundesgesetzes eine Haftentschädi-
gung gemäß § 13 a oder § 13 c des Opferfürsorge-
gesetzes rechtskräftig zuerkannt worden ist, sind
auf Antrag nach den Bestimmungen des Artikels I
zu überprüfen und neu zu erlassen. Eine bereits
gemäß § 13 a Abs. 5 bis 7 OFG. geleistete
Haftentschädigung bzw. eine gemäß § 14 Abs. 4
OFG. für den gleichen Zeitraum geleistete Ent-
schädigung ist anzurechnen.

(2) Rentenfürsorgeleistungen, die bisher im
Wege des Härteausgleiches (§ 15 a) gewährt wur-
den, weil die Empfänger gemäß § 11 Abs. 15
von der Rentenfürsorge ausgenommen waren,
gebühren mit Inkrafttreten dieses Gesetzes als
Rechtsanspruch. Der Landeshauptmann hat einen
entsprechenden Rentenbescheid zu erlassen.

Artikel III

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner
1971 in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung,
hinsichtlich der Bestimmung des Art. I Z. 11 bis
13 und des Art. II Abs. 1 im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Finanzen, hinsicht-
lich der Bestimmung des Art. I Z. 9 im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Justiz,
betraut.

Jonas
Kreisky Häuser Androsch Broda



1824


